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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der  

Belehrung für Beschäftigte im Lebensmittelverkehr 
 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist:    
Landkreis Zwickau, Landratsamt     
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau     
Gesundheitsamt / SG Hygiene     
Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau  
Tel.: 0375 4402-22400      

 
Datenschutzbeauftragter 
Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Datenschutzbeauftragte 
E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375 4402-21052 
 
 
Ihre Daten werden erhoben, um  

 die Teilnahme an der Belehrung zu dokumentieren 

 ein Duplikat des Gesundheitszeugnisses ausstellen zu können 

 Verstöße – bußgeldbedroht- zu ahnden. 
  

Diese Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit: 

 § 5  des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen 

 § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) verarbeitet.  
 

Ihre Daten werden für 10 Jahre gespeichert.   

_________________________________________________________________ 

 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Werden personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 

 
 

 


